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Um das Infektionsrisiko für Sie und die Mitarbeiter des Lehrhotels zu minimieren, 
sind bestimmte Maßnahmen einzuhalten und Auflagen zu erfüllen: 

 Eine Anreise ist grundsätzlich nur dann gestattet, wenn Sie frei von Covid-19- 
und Erkältungssymptomen sind. 

 

 Sie müssen bei Anreise mit Ihrer Unterschrift erklären, dass Sie 14 Tage vor 
Anreise kein Risikogebiet besucht haben. Bei Aufenthalt in einem solchen 
Gebiet, ist eine Anreise nur mit negativen Covid-19- Test möglich, dieser muss 
schriftlich vorliegen.  

 

 Bei auftretenden Symptomen ist sofort die Rezeption zu informieren und ein 
Arzt zu konsultieren. Das Ergebnis der Untersuchung ist sofort der Rezeption 
mitzuteilen. Bei bestätigter Infektion sind an der Rezeption alle 
Kontaktpersonen zu melden.  

 

 der Mindestabstand von 1,5 m ist überall, im gesamten Haus, dem Raucherplatz 
und im Garten möglichst einzuhalten 

 

 im Foyer ist max. 4 Personen der Aufenthalt gestattet. An die Rezeption bitte 
einzeln herantreten – bitte beachten Sie die aufgestellten Hinweise und 
Markierungen 

 

 vor Betreten des Gebäudes bitte Hände desinfizieren 
 

 Bitte regelmäßig, aber vor allem nach der WC-Nutzung und vor dem Essen, die 
Hände gründlich mit Seife waschen 

 

 die Benutzung eines Mund– und Nasenschutzes wird empfohlen 
 

 in den Zimmern ist der Aufenthalt nur den Personen gestattet, welche dort 
wohnen (Vermeidung unnötiger Kontakte!) 

 

 es sind keine Besuche von Zimmer zu Zimmern gestattet 
 

 bitte sorgen Sie für eine ausreichende und regelmäßige Belüftung ihres Zimmers 
 

 grundsätzlich sind die Hygieneschutzbestimmungen laut BZgA einzuhalten 
 

Bitte beachten Sie diese Regeln aus Anstand und Respekt 
vor Ihren Mitmenschen! 

 

Bleiben Sie gesund! 


